
Beschlüsse aus der Gemeinderatssitzung am 10.12.2018 

 

1. Bekanntgabe der Beschlüsse der letzten nichtöffentlichen Sit-
zung am 5. Nov. 2018 

 
In der letzten Sitzung am 5. Nov. 2018 hat der Gemeinderat den Verkauf eines Bau-
platzes und die Übernahme einer Bürgschaft beschlossen. 
 
 
2. IBA Rheinliebe - Bad Bellingen rückt an den Rhein - Vorstellung 

der Entwurfsplanung 
 
Im September 2018 wurde dem Gemeinderat die Entwürfe für die Gestaltung des 
Rheinliebeprojekts vorgestellt. Zwischenzeitlich wurden verschiedene beteiligte Be-
hörden dazu gehört. Die Entwurfsplanung wurde vom Büro Galaplan Kunz aus Todt-
nauberg aufgestellt und dem Gemeinderat vorgetragen. Der Gemeinderat hat der 
Entwurfsplanung einstimmig zugestimmt und die Ausschreibung der Arbeiten be-
schlossen. 
 
 
3. Bericht über die Prüfung der Bauausgaben 2013 bis 2017 durch 

die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg 
 
In der Zeit vom 5. März 2018 bis 29. März 2018 hat die Gemeindeprüfungsanstalt 
Baden-Württemberg die Bauausgaben für die Jahre 2013 bis 2017 der Gemeinde 
Bad Bellingen geprüft. In dem Zeitraum hat die Gemeinde Bad Bellingen insgesamt 
15,6 Mio. € investiert. Die Prüfung durch die GPA erfolgte erstmalig, da die Gemein-
de die Einwohnerzahlt von 4.000 überschritten hat. Das Ergebnis der Prüfung hat der 
Gemeinderat zur Kenntnis genommen. 
 
 
4. Beratung und Beschlussfassung über den Förderantrag 2019 

und 2020 beim Ausgleichsstock 
 
Für das Jahr 2019 hat der Gemeinderat beschlossen, einen Förderantrag beim Aus-
gleichsstock für die Krippengruppe in Bamlach zu stellen. Hierfür gibt es bereits eine 
Zusage von der Fachförderung. Für das Jahr 2020 soll der Förderantrag dann für 
den Hochwasserkanal in Bad Bellingen gestellt werden. Bis dahin sollte auch die 
Fachförderung entschieden sein. Der Beschluss erging einstimmig. 
 
 
5. Investitionen in die Wasserversorgung 2019 - Druckminder-

schacht Gewann Pfaffenacker 
 
Im Haushalt für das Jahr 2018 war der Neubau des Druckminderschachtes im Ge-
wann Pfaffenacker veranschlagt. Die Planungen für das neue Bauwerk konnten in-
zwischen abgeschlossen werden. Der Neubau wird aber erst im Jahr 2019 erfolgen 



können. Die Ausschreibungsunterlagen sind fertiggestellt und die Ausschreibung 
kann zu Beginn des Jahres 2019 erfolgen. Die Mittel sollen nun im Haushalt 2019 
veranschlagt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 403.000,00 €. Der 
Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, die Mittel im Haushalt 2019 zu veran-
schlagen und die Ausschreibung zu Beginn des Jahres 2019 durchzuführen. 
 
 
6. Beratung und Beschlussfassung über die Ausstattung der Was-

serversorgung mit Eigenkapital 
 
Nach den Richtlinien zur Körperschaftssteuer ist ein BgA mit einem angemessenen 
Eigenkapital von 30 % des Aktivvermögens auszustatten. Zum 31. Dez. 2017 betrug 
die Eigenkapitalquote der Wasserversorgung 28,64 %. Die Bilanzsumme stieg im 
Jahr 2018 um 280.000,00 € und damit sank die Eigenkapitalquote auf 26,25 %. Der 
Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, der Wasserversorgung einen Betrag von 
150.000,00 € der Gesellschafterverbindlichkeiten in die Kapitalrücklage einzustellen. 
Die Eigenkapitalquote steigt somit auf 30,72 %. 
 
 
7. 3. punktuelle Änderung des Flächennutzungsplanes der Verwal-

tungsgemeinschaft Schliengen-Bad Bellingen auf den Gemar-
kungen Liel, Mauchen und Obereggenen der Gemeinde Schlien-
gen. Beratung und Beschlussfassung über die 
a. aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und aus der Beteili-

gung der Träger öffentlicher Belange eingegangenen Stellungnahmen 
b. Billigung der Entwürfe 
c. Durchführung der Offenlage 

 
In der Zeit vom 5. Okt. 2018 bis 5. Nov. 2018 hat die Frühzeitige Beteiligung für die 3. 
punktuelle Änderung des Flächennutzungsplanes stattgefunden. Geändert werden 
Bereiche auf den Gemarkungen Liel, Mauchen und Obereggenen. Die eingegange-
nen Stellungnahmen wurden in die Entwürfe eingearbeitet. Der Gemeinderat hat ein-
stimmig als Beschlussempfehlung an den Gemeinsamen Ausschuss der vereinbaren 
Verwaltungsgemeinschaft Schliengen-Bad Bellingen nach Abwägung der öffentlichen 
und privaten Belange untereinander und gegeneinander die Billigung des vorgeleg-
ten Planentwurfs mit Umweltbericht und die Durchführung der Offenlage beschlos-
sen. 


